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§ 83 StGB Korperverletzung

StGB - Strafgesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Wer einen anderen am Korper verletzt oder an der Gesundheit schadigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessatzen zu bestrafen.
2. (2)Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am Kérper mifhandelt und dadurch fahrlassig verletzt oder an der

Gesundheit schadigt.
3. (3)Wer eine Korperverletzung nach Abs. 1 oder 2 an einer Person, die
1. 1.mit der Kontrolle der Einhaltung der Befdrderungsbedingungen oder der Lenkung eines
Beforderungsmittels einer dem ¢ffentlichen Verkehr dienenden Anstalt betraut ist,
2. 2.in einem gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf, in einer anerkannten Rettungsorganisation oder in der
Verwaltung im Bereich eines solchen Berufes, insbesondere einer Krankenanstalt, oder als Organ der

Feuerwehr tatig ist,
wahrend oder wegen der Austbung ihrer Tatigkeit begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 83 StGB Körperverletzung
	StGB - Strafgesetzbuch


